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Vorwort 
 
Die bundeseinheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) 
wurden zur Anwendung bei allen Feuerwehren des Bundesge-
bietes eingeführt. Zweck der Feuerwehr-Dienstvorschriften ist 
es, die erforderliche Einheitlichkeit im Feuerwehrdienst in allen 
Bundesländern herbeizuführen und für die Zukunft sicherzu-
stellen. Sie gelten nicht nur für die Ausbildung, sondern glei-
chermaßen für den Einsatz. 
 
Die Dienstvorschriften beschränken sich bewußt auf solche 
Festlegungen, die für Ausbildung und Einsatz der taktischen 
Einheiten und der einzelnen Personen unbedingt erforderlich 
sind. Weitergehende Festlegungen sollen im Hinblick auf die 
angestrebte eigenverantwortliche Mitarbeit aller Beteiligten 
nicht getroffen werden. Soweit Einzelheiten bestimmter Tätig-
keiten nicht festgelegt sind, ist im Sinne der Vorschriften zu 
verfahren.  
 
Die hergebrachten Funktionsbezeichnungen gelten sowohl für 
weibliche als auch für männliche Feuerwehrangehörige. 
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1 Begriff 
 
„Tragbare Leitern“ sind Leitern, die auf Feuerwehrfahrzeugen 
mitgeführt, an der Einsatzstelle von der Mannschaft vom Fahr-
zeug genommen und an die vorgesehene Stelle getragen wer-
den. 
 
 

2 Anwendung 
 
Tragbare Leitern können eingesetzt werden als 

-  Rettungsweg 

-  Angriffsweg 

-  Hilfsgerät 

 
 

3 Arten 
 
Genormte Leitern:  

-  Steckleiter   DIN 14 711  

-  dreiteilige Schiebleiter   DIN 14 715 

-  Hakenleiter   DIN 14 710 

-  Klappleiter   DIN 14 713 
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4 Leiterlängen und Rettungshöhen 
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5 Lagerung  
Grundsatz  

Leiterkopf in Fahrtrichtung 
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Steckleiter 

Bei Steckleitern aus Holz zeigen die Schrägflächen der Holm-
enden am Leiterkopf nach oben. 
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Schiebleiter 

Oberleiter liegt unten 

 

10 

Hakenleiter 

Hochkant gestellt 
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Klappleiter 

Zusammengeklappt, Leiterholme übereinander 
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6 Einsatz 
 
Zur Vornahme von tragbaren Leitern werden Einsatzkräfte 
eingeteilt. Der Maschinist unterstützt - falls erforderlich - bei 
der Entnahme oder dem Verladen der Leiter. 
 
 
6.1 Einsatzbefehl und Kommandos  
 
Die Vornahme von tragbaren Leitern wird nach dem allgemei-
nen Befehlsschema befohlen: 

-  Einheit 

-  Auftrag 

-  Mittel 

-  Ziel 

-  Weg 
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Die Ausführung des Befehls kann insbesondere bei der Aus-
bildung durch Kommandos unterstützt werden: 

 

Kommandos bei der Vornahme der Leitern 

„Steckleiter - vom Fahrzeug!“ „Schiebleiter - vom Fahrzeug!“ 

„Steckleiter - marsch!“   „Schiebleiter - marsch!“ 

„Steckleiter - halt!“     „Schiebleiter - halt!“ 

„Steckleiter - legt ab!“   „Schiebleiter - legt ab!“ 

„Steckleiter - steckt ein!“   „Schiebleiter - richtet auf!“ 

„Steckleiter - richtet auf!“  „Schiebleiter - zieht aus! ... -halt!“ 

           „Schiebleiter - legt an!“ 

 

Kommandos bei der Zurücknahme der Leitern 

„Steckleiter - legt ab!“   „Schiebleiter - richtet auf!“ 

„Steckleiter - zum     „Schiebleiter - laßt ein!“ 
Abmarsch fertig!“  

„Schiebleiter - legt ab!“ 

„Steckleiter - hoch!“    „Schiebleiter - hoch!“ 

„Steckleiter - zum      „Schiebleiter - zum 
Fahrzeug marsch!“    Fahrzeug marsch!“ 

„Steckleiter - halt!“     „Schiebleiter - halt!“ 

„Steckleiter - auf das    „Schiebleiter - auf das 
Fahrzeug!“       Fahrzeug!“ 
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6.2 Vornahme 
6.2.1 Steckleiter - 
Vornahme durch zwei 
Trupps  

Die beiden befohlenen 
Trupps nehmen die 
Steckleiter mit Unter-
stützung des Maschi-
nisten vom Fahrzeug; 
es werden grundsätz-
lich alle Steckleiterteile 
vom Fahrzeug ge-
nommen und zum 
Einsatzobjekt getra-
gen. 
 
Die Trupps tragen sie - 
Leiterfuß voraus - zur 
Anleiterstelle und legen 
sie einen Schritt davor 
ab.  
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Die zusammenge-
steckte Leiter wird da-
nach an  die Wand des 
Objekts geschoben; 
die Federsperrbolzen 
an den zusammenge-
steckten  Leiterteilen 
müssen nun eingeras-
tet sein. 
 
Werden nur drei Steck-
leiterteile benötigt, wird 
jetzt das vierte Leiter-
teil abgenommen. 
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Nach Aufrichten der 
Leiter steigt ein Trupp 
auf ... 
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Truppmann sichert am 
Leiterfuß. Sobald der 
Truppführer überge-
stiegen ist, sichert er 
die Leiter am Leiter-
kopf und der Trupp-
mann steigt nach. 
 
Die Zurücknahme der 
Steckleiter erfolgt in 
umgekehrter Reihen-
folge. 
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Der Trupp und der drit-
te Feuerwehrangehöri-
ge tragen die Stecklei-
ter - Leiterfuß voraus - 
zur Anleiterstelle und 
legen sie einen Schritt 
davor ab.  
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Der Truppführer tritt 
vor das Kopfende der 
Leiter. Der dritte Feu-
erwehrangehörige 
dreht sich um und tritt, 
sofern er vor der Leiter 
ging, einen Schritt 
nach links neben die 
Leiter. Der Truppmann 
geht bis zum Fuß der 
Steckleiter vor und 
stellt sich rechts neben 
die Leiter.  
 
Die oberen Leiterteile 
werden bis zum Kopf-
ende der darunterlie-
genden Leiterteile zu-
rückgenommen und in 
diese eingesteckt. Da-
bei halten der Trupp-
mann und der dritte 
Feuerwehr-angehörige 
mit jeweils der einen 
Hand den Leiterfuß an 
den Federsperrbolzen 
und mit der anderen 
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Werden nur drei Steck-
leiterteile benötigt, wird 
jetzt das vierte Leiter-
teil entsprechend ab-
genommen.  
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terfuß vom Objekt ab-
gerückt. Der Trupp 
steigt auf und ein.  
 
Die Sicherung der Lei-
ter gegen Umstürzen 
übernimmt der Trupp 
im allgemeinen selbst. 
Der dritte Feuerweh-
rangehörige  kann 
dann für andere Auf-
gaben eingesetzt wer-
den.  
 
Die Zurücknahme der 
Steckleiter erfolgt in 
umgekehrter Reihen-
folge.
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Ein weiteres Leiterteil 
wird vom dritten Feu-
erwehrangehörigen 
beziehungsweise vom 
anderen Trupp in die 
Kästen der hochge-
schobenen Leiter ein-
geschoben und die 
Federsperrbolzen wer-
den durch Drehen zum 
Einrasten gebracht.  
 
Weitere Leiterteile 
werden in gleicher 
Weise untergesetzt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

6.2.5 Dreiteilige 
Schiebleiter 

Die dreiteilige Schieb-
leiter wird von zwei 
Trupps vorgenommen. 
 
Die beiden Trupps 
nehmen die Schieblei-
ter mit Unterstützung 
des Maschinisten vom 
Fahrzeug.  
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Die Trupps legen die 
Leiter unterhalb der 
Einstiegöffnung ab. 
Der Abstand des Lei-
terfußes zum Objekt 
richtet sich nach der 
Einstieghöhe. 
 
Der vordere Trupp löst 
die Halteriemen der 
Stützstangen, nimmt 
die Stützstangen hoch 
und sichert den Leiter-
fuß. Der hintere Trupp 
richtet die Leiter auf. 
Der vordere Trupp hilft 
durch Ziehen an den 
Stützstangen mit. Die 
Leiter wird nahezu 
senkrecht, mit leichter 
Neigung zur Anleiterst-
elle hin, aufgestellt.   



 

37 

... und befestigt das 
Zugseil mit Mastwurf. 
Der Mastwurf kann 
sowohl um das von 
oben kommende Zug-
seil als auch um eine 
Sprosse gelegt wer-
den.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Leiter wird ange-
legt und die Stützstan-
gen werden seitlich so 
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6.2.6 Hakenleiter  

Die Hakenleiter wird 
grundsätzlich von ei-
nem Trupp eingesetzt. 
 
Der zur Vornahme der 
Hakenleiter befohlene 
Trupp nimmt die Ha-
kenleiter mit Unterstüt-
zung des Maschinisten 
vom Fahrzeug. Einer 
trägt sie - Haken vor-
aus und nach innen 
gerichtet - zur Anleit-
erstelle.  
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Die Angehörigen des 
Trupps steigen nach-
einander auf. Der Erste 
steigt ein.  
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Beim weiteren Auf-
wärtssteigen wiederholt 
sich der Vorgang ent-
sprechend.  
 
Die Zurücknahme der 
Leiter erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge. 
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6.3 Steigen 
Leitern können im 
Paßgang  oder im 
Kreuzgang bestiegen 
werden. 

Paßgang  
Phase I:  Linker 
Fuß - linke Hand 
     ruhen auf 
den Sprossen der Lei-
ter; 
     rechter 
Fuß - rechte Hand  
     sind in 
Bewegung. 

Phase II:  Rechter 
Fuß - rechte Hand 
     ruhen auf 
den Sprossen der Lei-
ter; 
     linker Fuß 
- linke Hand  
     sind in 
Bewegung. 
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Der Körper ist mög-
lichst nahe an der Lei-
ter zu bewegen. Die 
Hände erfassen die 
Sprossen im Klammer-
griff. Das Aufschaukeln 
von Leiterschwingun-
gen ist zu vermeiden.  
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höchstens zwei Per-
sonen belastet wer-
den. 
 

·  Hakenleiter nicht als 
Anstelleiter benut-
zen. 
 

·  Schiebleiter im Frei-
stand nicht über die 
Stützstangen hinaus 
besteigen. 
 

·  Eine am Gebäude 
angestellte, unbe-
setzte Leiter darf 
nicht ohne weiteres 
entfernt werden!  
 

·  Ein Strahlrohr darf 
von der Leiter aus 
nur eingesetzt wer-
den, wenn die Leiter 
am Leiterkopf befes-
tigt ist und der 
Strahlrohrführer sich 
mit dem Sicher-
heitsgurt sichert. Auf 
Einhaltung der 
Strahlrohrabstände 
nach DIN VDE 0132 
„Brandbekämpfung 
im Bereich elektri-
scher Anlagen“ ist 
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weise Personen auf 
Leitern und unter 
Spannung stehen-
den Teilen ein Si-
cherheitsabstand 
eingehalten wird. Als 
ausreichender Si-
cherheitsabstand ist 
anzusehen: 
 

 

Spannung in Volt Mindestab-
stand in Meter 

  bis 1.000  1 

ü-
ber 

1.000 bis 110.00
0  

3 

ü-
ber 

110.00
0 

bis 220.00
0  

4 

ü-
ber 

220.00
0 

bis 380.00
0  

5 
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higkeit unter Einsatz-
bedingungen gewähr-
leistet sind. 
 
Durchführungsan-
weisung zu § 6 Ab-
satz 1: 
 
Diese Forderung ist 
zum Beispiel erfüllt, 
wenn folgende Rege-
lungen eingehalten 
werden: 

- UVV „Leitern und Trit-
te“ (GUV 6.4) 

- UVV „Hebebühnen“ 
(GUV 4.5) 

- DIN-Normen für Feu-
erwehrleitern und Hub-
rettungsfahrzeuge. 

 
Die Standfestigkeit ist 
dann gewährleistet, 
wenn ausreichende 
Maßnahmen gegen 
Umkippen bezie-
hungsweise Wegrollen 
getroffen werden kön-
nen. Dies wird zum 
Beispiel durch Ver-
wendung von Unter-
legplatten für die 
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Schutzausrüstungen 
vorhanden sein, die 
in Art und Anzahl auf 
diese Gefahren abge-
stimmt sind. 
 
Durchführungsan-
weisung zu § 12 Ab-
satz 2: 
 
Spezielle persönliche 
Schutzausrüstungen 
sind insbesondere: 
. . . 
 
-  Feuerwehr-

Sicherheitsgurte 
entsprechend 
DIN 14 923 
„Feuerwehr-
Sicherheitsgurt;  
Maße, Anforde-

rung, Prüfung“. 
. . . 
 
-  Fangleinen mit 

Tragbeutel ge-
mäß DIN 14 920 
„Fangleine, Ar-
beitsleine; An-
forderungen, 
Prüfung, Be-
handlung“.    
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§ 17  (1) Im Feuer-
wehrdienst dürfen 
nur Maßnahmen ge-
troffen werden, die 
ein sicheres Tätig-
werden der Feuer-
wehrangehörigen 
ermöglichen. Im Ein-
zelfall kann bei 
Einsätzen zur Ret-
tung von Menschen-
leben von den Be-
stimmungen der Un-
fallverhütungsvor-
schriften abgewichen 
werden.  
 
Durchführungsan-
weisung zu § 17 Ab-
satz 1: 
 
Diese Forderung ist 
zum Beispiel erfüllt, 
wenn 
-  das Tragen der per-

sönlichen Schutz-
ausrüstung über-
wacht wird. Die 
Pflicht zum Tragen 
persönlicher Schutz-
ausrüstung ergibt 
sich aus § 14 UVV 
„Allgemeine Vor-
schriften“ (GUV 0.1),  
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(3) . . . 

(4) Tragbare Feuer-
wehrgeräte müssen 
von so vielen Feuer-
wehrangehörigen ge-
tragen werden, daß 
diese Feuer-
wehrangehörigen 
nicht gefährdet wer-
den. 
 

Wasserförde-
rung 
 
§ 19  Strahlrohre, 
Schläuche und Ver-
teiler sind so zu be-
nutzen, daß Feuer-
wehrangehörige beim 
Umgang mit diesen 
Geräten sowie durch 
den Wasserstrahl 
nicht gefährdet wer-
den.  

Durchführungsan-
weisung zu § 19: 

Diese Forderung ist 
zum Beispiel erfüllt, 
wenn 
-  . . . 
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Regelmäßige 
Prüfungen 
 
 
§ 31  Feuerwehr-
Sicherheitsgurte, Ha-
kengurte, Fangleinen, 
Luftheber, Sprungret-
tungsgeräte, Hubret-
tungsgeräte, Drehlei-
tern mit Handantrieb, 
Anhängeleitern, trag-
bare Leitern, Seile 
und hydraulisch betä-
tigte Rettungsgeräte 
sowie Druck- und 
Saugschläuche sind 
regelmäßig zu prü-
fen. Über das Ergeb-
nis der Prüfungen ist 
ein schriftlicher 
Nachweis zu führen.  
 
 
Durchführungsan-
weisung zu § 31: 
 
Art, Zeitpunkt, Umfang 
und Durchführung der 
Prüfungen sind aus der 
„Geräteprüfordnung“ 
(GUV 67.13) ersicht-
lich. 
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b) Auszug aus der 
Unfallverhütungsvor-
schrift „Leitern und 
Tritte“ (GUV 6.4) 
(Fassung vom Okto-
ber 1992) 
 
Vorbemerkung: 
 
Die nachfolgenden Be-
stimmungen richten 
sich teils an den Un-
ternehmer und teils an 
den Versicherten. 
Unternehmer im Sinne 
dieser Vorschrift kann 
sein die Ge-
meinde/Bürgermeister 
(zum Beispiel § 18 Ab-
satz 1 hinsichtlich Be-
schaffung) oder die 
verantwortliche Füh-
rungskraft der Feuer-
wehr (zum Beispiel § 
20 Absatz 2 hinsicht-
lich Kontrolle/Aufsicht 
oder § 21 Absatz 2 
hinsichtlich Befehlsge-
bung.) Der Versicherte 
ist der Feuerwehran-
gehörige. 
 
 

IV. Betrieb 
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(1) Versicherte dürfen 
schadhafte Leitern 
und Tritte nicht be-
nutzen. 
 
(2) Der Unternehmer 
hat schadhafte Lei-
tern und Tritte der 
Benutzung zu entzie-
hen. Er darf sie erst 
wieder nach sachge-
rechter Instandset-
zung, wenn die ur-
sprüngliche Festig-
keit wieder herge-
stellt und sicheres 
Begehen gewährleis-
tet ist, für die Benut-
zung bereitstellen. 
 
 
§ 21   Aufstellen von 
Leitern und Tritten 
 
(1) Versicherte müs-
sen Leitern und Tritte 
standsicher und si-
cher begehbar auf-
stellen.  
.  .  . 
 
(2) Der Unternehmer 
hat dafür zu sorgen, 
daß Leitern zusätz-
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oder lose Unterlagen, 
zum Beispiel Teppiche, 
Kunststoffolien, gesetzt 
werden. Bei unebenen 
oder geneigten Stand-
flächen kann die erfor-
derliche Standsicher-
heit durch Verwendung 
von besonderem Lei-
terzubehör zum Zweck 
des Niveauausgleichs 
verwendet werden. Bei 
Anlegeleitern ist auf 
den richtigen Anstell-
winkel  (65° - 75°) zu 
achten, bei Stehleitern 
darauf, daß die Spreiz-
sicherungen gespannt 
sind.  
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(1) Versicherte dürfen 
Anlegeleitern nur an 
sichere Stützpunkte 
anlegen. 
 
 
(2) Versicherte dürfen 
Anlegleitern nur so 
anlegen, daß diese 
mindestens 1 m über 
Austrittsstellen hin-
ausragen, wenn nicht 
andere gleichwertige 
Möglichkeiten zum 
Festhalten vorhanden 
sind. 
 
.  .  . 
 


